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5 3 3 . Verordnung: Erlassung von Ausbildungsvorschriften für weitere Lehrberufe

5 3 3 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 7. Sep-
tember 1976, mit der Ausbildungsvorschrif-
ten für weitere Lehrberufe erlassen werden

Auf Grund des § 8 des Berufsausbildungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird — bezüglich
der Verhältniszahlen im Sinne des § 8 Abs. 3
des Berufsausbildungsgesetzes gemäß § 35 Z. 1
dieses Gesetzes im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für soziale Verwaltung — ver-
ordnet:

§ 1. Für die nachstehend genannten Lehr-
berufe werden die in den jeweils angeführten
Anlagen enthaltenen Ausbildungsvorschriften
festgelegt:

1. für den Lehrberuf Bandagist in der Anlage 1;

2. für den Lehrberuf Chemischputzer in der
Anlage 2;

3. für den Lehrberuf Emailleur in der Anlage 3;

4. für den Lehrberuf Glasgraveur in der An-
lage 4;

5. für den Lehrberuf Glasbläser und Glas-
instrumentenerzeuger in der Anlage 5;

6. für den Lehrberuf Glasmaler in der An-
lage 6;

7. für den Lehrberuf Großmaschinsticker in der
Anlage 7;

8. für den Lehrberuf Hutmacher in der An-
lage 8;

9. für den Lehrberuf Kappenmacher in der
Anlage 9;

10. für den Lehrberuf Miedererzeuger in der An-
lage 10;

11. für den Lehrberuf Modisten in der An-
lage 11;

12. für den Lehrberuf Orthopädiemechaniker in
der Anlage 12;

13. für den Lehrberuf Sattler und Riemer in der
Anlage 13;

14. für den Lehrberuf Wirkwarenerzeuger in der
Anlage 14.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 15. Oktober
1976 in Kraft.

Staribacher

Anlage 1

Ausbildungsvorschriften
fü r d e n L e h r b e r u f B a n d a g i s t

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu ver-
wendenden Werkzeuge, Maschinen, Vorrich-
tungen, Einrichtungen und Arbeitsbehelfe

Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigen-
schaften, Verwendungs- und Bearbeitungs-
möglichkeiten

Grundfertigkeiten der Werkstoffbearbeitung:
Textil- und Lederbearbeitung: Zuschneiden,

Glätten, Zurichten, Formen, Walken, Tren-
nen und Schärfen mit Messer

Metall-, Stahl- und Kunststoffbearbeitung: An-
reißen, Zuschneiden, Zurichten, Bohren,
Treiben, Biegen, Scharfschleifen, Nieten

Thermische Behandlung und Formung von
Kunststoffen

Nähen von Hand
Nähen mit einschlägigen Nähmaschinen
Messen und Herstellen von Modellen für kleine

Behelfe
Anbringen von Nähten an Hohlkörpern
Anfertigen von Schnittmustern
Kaschieren
Kleben
Pergamentieren und Beschichten
Anprobieren
Heften und Einfassen von Werkstücken
Lesen von Werkzeichnungen und Herstellen

von einfachen Werkskizzen
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Facheinschlägige Kenntnis der Anatomie, ein-
schließlich Fachausdrücke

Grundkenntnisse über Bau und Funktion der
gebräuchlichen orthopädischen Apparate, Heil-
behelfe und Prothesen

Grundkenntnisse des Oberflächenschutzes bei den
verwendeten Werkstoffen

Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag
ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete
Person 2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 3 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 4 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 5 Lehrlinge

5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 6 Lehrlinge

von der 6. bis 50.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf jede Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 3 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 5 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling
Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den

letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu
zählen; ebenso nicht Lehrlinge, denen unter An-
wendung der §§ 28 und 29 Berufsausbildungs-
gesetz mindestens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig aus-
gebildeten Personen sind Personen nicht anzu-
rechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Per-
sonen, die als fachlich einschlägig ausgebildet für
mehr als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei
der Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe an-
zurechnen; wenn jedoch nur eine einzige im
Betrieb beschäftigte Person, die die erforder-
lichen fachlichen Kenntnisse zur Ausbildung für

mehrere Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen
Lehrberufen ausbilden soll, dürfen — unter
Bedachtnahme auf die für die einzelnen Lehr-
berufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
nicht mehr als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Ver-
hältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern ein Ausbilder bestellt wurde, der aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut ist,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der
Lehrlinge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die ein-
zelnen Lehrberufe geltenden Höchstzahlen —
insgesamt höchstens so viele Lehrlinge ausbilden,
als der Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe
entspricht, dessen Ausbildungsvorschrift die
höchste Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3
lit. b Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 2

Ausbildungsvorschriften
für den Lehrberuf C h e m i s c h p u t z e r

Berufsbild

Kenntnis der Materialien und Hilfsstoffe, ihrer
Eigenschaften, Verwendungs- und Bearbei-
tungsmöglichkeiten

Handhaben und Instandhalten der zu ver-
wendenden Reinigungsanlagen und Arbeits-
geräte

Fleckerkennen und Beurteilen des Verschmut-
zungsgrades

Sortieren der Ware
Grundbehandlung in den verschiedenen Reini-

gungsanlagen (A, P, F), Steuerung und Pro-
grammierung der Reinigungsanlagen

Chemische Feuchtreinigung, Bleichen, Appre-
tieren, Imprägnieren, feuerhemmend Aus-
rüsten, Dämpfen, Bügeln aller anfallenden
Textilien

Reinigen von Kunststoffartikeln
Erkennen der bei der Reinigung auftretenden

Fehler und deren Behebung
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Kenntnis von Fehlerquellen an der maschinellen
Anlage

Kenntnis der Ware im Hinblick auf das Ver-
halten der Fasern, Färbungen und Drucke bei
der Reinigung

Kenntnis der Chemikalien für die Vor- und
Nachdetachur

Kenntnis der Gefahren der in der Chemisch-
reinigung angewendeten Chemikalien

Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag
ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvor-
schriften sowie der sonstigen in Betracht
kommenden Vorschriften zum Schutze des
Lebens und der Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1— 2 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 Lehrling

3— 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 2 Lehrlinge

6—10 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 3 Lehrlinge

ab 11 fachlich einschlägig ausgebildeten Personen
auf je weitere 5 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu
zählen; ebenso nicht Lehrlinge, denen unter An-
wendung der §§ 28 und 29 Berufsausbildungs-
gesetz mindestens 2 Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig aus-
gebildeten Personen sind Personen nicht anzu-
rechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Per-
sonen, die als fachlich einschlägig ausgebildet für
mehr als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei
der Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe an-
zurechnen; wenn jedoch nur eine einzige im
Betrieb beschäftigte Person, die die erforderlichen
fachlichen Kenntnisse zur Ausbildung für meh-
rere Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe
geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 2 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Ver-
hältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern ein Ausbilder bestellt wurde, der nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
ist, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern ein Ausbilder bestellt wurde, der aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut ist,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der
Lehrlinge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 3

Ausbildungsvorschriften

für d e n L e h r b e r u f E m a i l l e u r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu ver-
wendenden Werkzeuge, Maschinen, Vor-
richtungen, Einrichtungen und Arbeitsbehelfe

Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigen-
schaften, Verwendungs- und Bearbeitungs-
möglichkeiten

Entwerfen und Freihandzeichnen
Fertigkeiten der Metallvorbereitung:

Zuschneiden, Richten, Glühen, Bürsten, Ent-
fetten, Säurebehandeln

Fertigkeiten der Emailvorbereitung:
Zerkleinern, Mahlen, Schlämmen, Zusetzen

von Klebstoffen
Fertigkeiten der Emailaufbringung:

Sieben, Betragen, Kontern, Einbrennen
Fertigkeiten der Endausarbeitung:

Dekorieren und Aufbrennen
Feilen, Schleifen, Polieren

Kenntnis der Emailtechniken
Kenntnis über die Zusammensetzung von

Emailfarben
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften
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Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete
Person 2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 3 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 4 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 5 Lehrlinge

5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 6 Lehrlinge

von der 6. bis 50.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf jede Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 3 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 5 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling
Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den

letzten vier Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu
zählen; ebenso nicht Lehrlinge, denen unter An-
wendung der §§ 28 und 29 Berufsausbildungs-
gesetz mindestens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig aus-
gebildeten Personen sind Personen nicht anzu-
rechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Per-
sonen, die als fachlich einschlägig ausgebildet für
mehr als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils
bei der Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe
anzurechnen; wenn jedoch nur eine einzige im
Betrieb beschäftigte Person, die die erforder-
lichen fachlichen Kenntnisse zur Ausbildung für
mehrere Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen
Lehrberufen ausbilden soll, dürfen — unter
Bedachtnahme auf die für die einzelnen Lehr-
berufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
nicht mehr als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Ver-
hältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der
Lehrlinge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 4

Ausbildungsvorschriften
für den L e h r b e r u f G l a s g r a v e u r

Berufsbild
Handhaben und Instandhalten der zu ver-

wendenden Werkzeuge und Arbeitsgeräte
Grundkenntnisse der wichtigsten Eigenschaften

des zu verwendenden Materials
Kenntnis über die zu verwendenden Schleif- und

Poliermittel
Zeichnen und Anzeichnen nach Vorlagen
Einrichten und Abdrehen der Schleif-, Polier-

und Kupferscheiben
Steinschnitt: in Schnitt- und Rutschtechnik,

Flach- und Tiefschnitt
Kupferschnitt: in Schnitt-, Rutsch- und Aus-

schneidetechnik, Tief- und Hochschnitt
Herstellen von figuralen und ornamentalen

Mustern
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete
Person 2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 2 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 3 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 4 Lehrlinge
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5— 7 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 5 Lehrlinge

8—10 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 6 Lehrlinge

ab der 11.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je weitere 3 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu
zählen; ebenso nicht Lehrlinge, denen unter An-
wendung der §§ 28 und 29 Berufsausbildungs-
gesetz mindestens 2 Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig aus-
gebildeten Personen sind Personen nicht an-
zurechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Per-
sonen, die als fachlich einschlägig ausgebildet für
mehr als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils
bei der Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe
anzurechnen; wenn jedoch nur eine einzige im
Betrieb beschäftigte Person, die die erforder-
lichen fachlichen Kenntnisse zur Ausbildung für
mehrere Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen
Lehrberufen ausbilden soll, dürfen — unter
Bedachtnahme auf die für die einzelnen Lehr-
berufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht
mehr als 2 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder, der ausschließlich mit
Ausbildungsaufgaben betraut ist, die erforder-
lichen Fachkenntnisse zur Ausbildung in meh-
reren Lehrberufen, so wird er der Ermittlung
der Verhältniszahl jeweils in den Lehrberufen
zugrunde gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden
soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der
Lehrlinge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 5

Ausbildungsvorschriften

für den Lehrberuf G l a s b l ä s e r u n d
G l a s i n s t r u m e n t e n e r z e u g e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu ver-
wendenden Werkzeuge und Arbeitsgeräte

Kenntnis der Eigenschaften, Behandlungs- und
Anwendungsmöglichkeiten von Glas, ins-
besondere von Röhren und Stäben in Normal-
und Hartglas

Kenntnis der kalten Bearbeitung des Glases
Grundkenntnisse des Transportes und der Lage-

rung von Glas
Kenntnis sonstiger Hilfsstoffe, deren Eigen-

schaften, Anwendung und Behandlung
Spitzen ziehen
Auftreiben, Zusammensetzen
Biegen
Einschmelzen von Kugeln nach Maß und Zeich-

nung
Anfertigen von einfachen Teilen und Stücken

nach Muster und Zeichnung
Grundkenntnisse der einschlägigen Normen
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete
Person 2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 2 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 3 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 4 Lehrlinge

5— 7 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 5 Lehrlinge

8—10 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 6 Lehrlinge

ab der 11.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je weitere 3 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling
Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den

letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu
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zählen; ebenso nicht Lehrlinge, denen unter An-
wendung der §§ 28 und 29 Berufsausbildungs-
gesetz mindestens 2 Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig aus-
gebildeten Personen sind Personen nicht an-
zurechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzu-
rechnen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe gel-
tenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 2 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder, der ausschließlich mit
Ausbildungsaufgaben betraut ist, die erforder-
lichen Fachkenntnisse zur Ausbildung in meh-
reren Lehrberufen, so wird er der Ermittlung
der Verhältniszahl jeweils in den Lehrberufen
zugrunde gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden
soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich aus
der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a Berufs-
ausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehrlinge
nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung zur
Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so darf
er — unter Beachtung der für die einzelnen Lehr-
berufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 6

Ausbildungsvorschriften
fü r d e n L e h r b e r u f G l a s m a l e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu ver-
wendenden Werkzeuge und Geräte

Kenntnis der zu verwendenden Werkstoffe und
ihrer Eigenschaften

Grundkenntnisse der wichtigsten Farboxyde und
Edelmetallpräparate

Freihandzeichnen nach Entwürfen und nach der
Natur

Verteilen von Mustern auf gegebene Flächen
Stechen
Mischen von Farben
Zentrieren, Linieren, Rändern, Bändern
Schreiben, Malen von Schriften und Dekoren
Lasieren
Polieren, Gravieren
Handmalen
Aufbrennen von Abziehbildern
Ausheben von Flächen aus Farbgrund
Ätzen
Einfache Umdruckarbeiten (vom Stahlstich)
Kenntnis des Einbrennens
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete Person
2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
3 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
4 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
5 Lehrlinge

auf je weitere 3 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling
Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den

letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens 1 Lehrjahr ersetzt wurde.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzu-
rechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Per-
sonen, die als fachlich einschlägig ausgebildet für
mehr als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei
der Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzu-
rechnen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
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lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe gel-
tenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder, der ausschließlich mit
Ausbildungsaufgaben betraut ist, die erforder-
lichen Fachkenntnisse zur Ausbildung in mehre-
ren Lehrberufen, so wird er der Ermittlung der
Verhältniszahl jeweils in den Lehrberufen
zugrunde gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden
soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich aus
der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a Berufs-
ausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehrlinge
nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung zur
Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so darf er
— unter Beachtung der für die einzelnen Lehr-
berufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 7

Ausbildungsvorschriften

für den Lehrberuf G r o ß m a s c h i n s t i c k e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwenden-
den Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen,
Einrichtungen und Arbeitsbehelfe

Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigen-
schaften und Verwendungsmöglichkeiten

Lesen der Auftragsnota
Lesen von Musterzeichnungen und Lesen der

Punchkarte
Abändern der Punchkarte (soweit erforderlich)
Einrichten der Stickmaschine unter Berücksichti-

gung der Stoffart (Stickbodens), des Stick-
materials und der herzustellenden Stickerei

Feineinstellen der Maschine
Auf- und Abspannen des Stoffes
Nachwellen des Stoffes
Seitliches Nachnehmen des Stoffes

Einlaufenlassen der Musterschablone (Punchkarte)
Einfädeln, Regulieren und Einsetzen der Schiff-

chen, auch bei laufender Maschine
Einfädeln der Nadeln, auch bei laufender

Maschine
Auswechseln und Regulieren des Bohrapparates,

Nadelziehen
Kontrollieren des Stickvorganges
Beheben aufgetretener Fehler (Beseitigen von

Fadenbrüchen bei Vorder- und Hintermaterial
und von Nadelbrüchen)

Beheben von Fehlschaltungen des Stickautomaten
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1— 5 fachlich einschlägig ausgebildete Per-
sonen 3 Lehrlinge

6— 10 fachlich einschlägig ausgebildete Per-
sonen 4—6 Lehrlinge

11— 20 fachlich einschlägig ausgebildete Per-
sonen auf je 2 weitere fachlich ein-
schlägig ausgebildete Personen

1 weiterer Lehrling
21— 40 fachlich einschlägig ausgebildete Per-

sonen auf je 3 weitere fachlich ein-
schlägig ausgebildete Personen

1 weiterer Lehrling
41—100 fachlich einschlägig ausgebildete Per-

sonen auf je 4 weitere fachlich ein-
schlägig ausgebildete Personen

1 weiterer Lehrling
über 101 fachlich einschlägig ausgebildete Per-

sonen auf je 5 weitere fachlich einschlägig aus-
gebildete Personen

1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens 1 Lehrjahr ersetzt wurde.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzu-
rechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
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als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzu-
rechnen.

Besitzt ein Ausbilder, der ausschließlich mit
Ausbildungsaufgaben betraut ist, die erforder-
lichen Fachkenntnisse zur Ausbildung in mehreren
Lehrberufen, so wird er der Ermittlung der Ver-
hältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl nicht
überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung zur
Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so darf
er — unter Beachtung der für die einzelnen Lehr-
berufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 8

Ausbildungsvorschriften
für den Lehrberuf H u t m a c h e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Werkzeuge, Maschinen, Geräte und
Arbeitsbehelfe

Kenntnis der Roh-, Werk- und Hilfsstoffe, ihrer
Eigenschaften, Verarbeitungs- und Ver-
wendungsmöglichkeiten

Kenntnis von modischen Formen
Verarbeitung von modischen Formen
Anformen von Filz- und Strohstumpen von

Hand und mit Maschine
Bügeln, Reiben und Dämpfen der Hüte
Zurichten der Hüte in glatt, rauh und velour
Arbeiten an den für die Huterzeugung not-

wendigen Pressen
Rasteln und Bridieren der Hüte
Einfassen und Einstrecken
Staffieren der Hüte
Reinigen und Waschen von Reparaturhüten

Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag
ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete
Person 2 Lehrlinge

2—3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 3 Lehrlinge

4—5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 4 Lehrlinge

6—9 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 5 Lehrlinge

von der 10. bis 59.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 60.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 10 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens ein Lehrjahr ersetzt wurde.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzu-
rechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzu-
rechnen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe gel-
tenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 2 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder, der ausschließlich mit
Ausbildungsaufgaben betraut ist, die erforder-
lichen Fachkenntnisse zur Ausbildung in mehre-
ren Lehrberufen, so wird er der Ermittlung der
Verhältniszahl jeweils in den Lehrberufen
zugrunde gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden
soll.
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Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 3 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung zur
Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so darf er
— unter Beachtung der für die einzelnen Lehr-
berufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 9

Ausbildungsvorschriften
für den Lehrberuf K a p p e n m a c h e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Werkzeuge, Maschinen und Arbeits-
behelfe

Kenntnis der Roh- und Hilfsstoffe, ihrer Eigen-
schaften, Be- und Verarbeitungsmöglichkeiten

Kenntnis der Stoffarten und deren Verwendungs-
möglichkeiten

Auswählen und Beurteilen des zu verarbeitenden
Materials

Berechnen des Materialbedarfes
Aufzeichnen von Schablonen
Zuschneiden von Hand und Maschine
Nähen des zugeschnittenen Materials auf Flach-

nähmaschinen
Nähen auf Spezialmaschinen (Schirmmaschine,

Endelmaschine, Hohlmaschine)
Drahten
Ösen
Bügeln
Handnähen und Adjustieren der Kappen
Kenntnis der Lagerung und Verpackung des ver-

arbeiteten Materials
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete
Person 2 Lehrlinge

2—3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 3 Lehrlinge

4—5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 4 Lehrlinge

6—9 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 5 Lehrlinge

von der 10. bis 59.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 60.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 10 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens ein Lehrjahr ersetzt wurde.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzu-
rechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzu-
rechnen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe
geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 2 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder, der ausschließlich mit
Ausbildungsaufgaben betraut ist, die erforder-
lichen Fachkenntnisse zur Ausbildung in mehre-
ren Lehrberufen, so wird er der Ermittlung der
Verhältniszahl jeweils in den Lehrberufen
zugrunde gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden
soll.
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Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 3 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 10

Ausbildungsvorschriften

für den Lehrberuf M i e d e r e r z e u g e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Werkzeuge, Maschinen, Geräte und
Arbeitsbehelfe

Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, des Zubehörs
und des modischen Aufputzes, deren Eigen-
schaften, Verarbeitungs- und Verwendungs-
möglichkeiten

Zusammennähen von Maßproben, Kontrolle der
vorgegebenen Maße

Hand- und Maschinnähen (Geradstich, Zierstiche)
Verschlüsse (Haken-, Zipp-, Knopf- und Ösen-

verschluß)
Einfassen, Rollieren, Ausfertigen, Annähen von

Knöpfen
Bügeln
Schnüren
Kenntnis des Probierens und der diversen Ände-

rungen
Grundkenntnisse der Körperformen (anatomische

Gegebenheiten)
Grundkenntnisse des Maßnehmens
Grundkenntnisse über das Anfertigen von

Schnittzeichnungen
Grundkenntnisse im Zuschnitt
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete
Person 2 Lehrlinge

2—3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 3 Lehrlinge

4—5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 4 Lehrlinge

6—9 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 5 Lehrlinge

von der 10. bis 59.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 60.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 10 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling
Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den

letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens 2 Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzu-
rechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzu-
rechnen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe gel-
tenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 2 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder, der ausschließlich mit
Ausbildungsaufgaben betraut ist, die erforder-
lichen Fachkenntnisse zur Ausbildung in mehre-
ren Lehrberufen, so wird er der Ermittlung der
Verhältniszahl jeweils in den Lehrberufen
zugrunde gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden
soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 3 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.
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Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung zur
Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so darf er
— unter Beachtung der für die einzelnen Lehr-
berufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 11

Ausbildungsvorschriften
für den Lehrberuf Modisten

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Werkzeuge, Maschinen, Geräte und
Arbeitsbehelfe

Kenntnis der Roh-, Werk- und Hilfsstoffe, ihrer
Eigenschaften, Verarbeitungs- und Verwen-
dungsmöglichkeiten

Kenntnis von modischen Formen
Kenntnis der gebräuchlichsten Appreturmittel
Verarbeitung von modischen Formen
Anfertigen der Hüte von Hand aus Stumpen,

Caplinen, Stroh- und Strohgeflechten durch
Bügeln und Dämpfen

Zuschneiden
Nähen von Strohborten, Bändern, Stoffen und

anderen Werkstoffen
Appretieren
Steppen von Nähten und Säumchen
Garnieren der Hüte
Reinigen und Auffrischen von Hutmaterialien
Grundkenntnis der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete
Person 2 Lehrlinge

2—3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 3 Lehrlinge

4—5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 4 Lehrlinge

6—9 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 5 Lehrlinge

von der 10. bis 59.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 5 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 60.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 10 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling
Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den

letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu
zählen; ebenso nicht Lehrlinge, denen unter An-
wendung der §§ 28 und 29 Berufsausbildungs-
gesetz mindestens ein Lehrjahr ersetzt wurde.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig aus-
gebildeten Personen sind Personen nicht an-
zurechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Per-
sonen, die als fachlich einschlägig ausgebildet für
mehr als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei
der Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe an-
zurechnen; wenn jedoch nur eine einzige im
Betrieb beschäftigte Person, die die erforderlichen
fachlichen Kenntnisse zur Ausbildung für meh-
rere Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe
geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 2 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder, der ausschließlich mit
Ausbildungsaufgaben betraut ist, die erforder-
lichen Fachkenntnisse zur Ausbildung in meh-
reren Lehrberufen, so wird er der Ermittlung
der Verhältniszahl jeweils in den Lehrberufen
zugrunde gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden
soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 3 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der
Lehrlinge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
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Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 12

Ausbildungsvorschriften
für den Lehrberuf O r t h o p ä d i e -

m e c h a n i k e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu ver-
wendenden Werkzeuge, Maschinen, Vorrich-
tungen, Einrichtungen und Arbeitsbehelfe

Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer
Eigenschaften, Verwendungs- und Bearbei-
tungsmöglichkeiten

Grundfertigkeiten der Werkstoffbearbeitung:
Metallbearbeitung: Messen, Anreißen, Körnen,

Bohren, Schleifen, Feilen, Meißeln, Sägen,
Reiben, Passen, Nieten, Biegen, Treiben,
Gewindeschneiden von Hand, Weich- und
Hartlöten

Holzbearbeitung: Raspeln, Bohren, Leimen,
Stemmen

Kunststoffbearbeitung: Formen, Gießen, Boh-
ren, Kleben

Thermische Behandlung und Formung von
Kunststoffen

Einfache Dreh- und Fräsarbeiten
Einschlägige Schmiede- und Härtearbeiten
Formgebende Metallarbeiten
Formgebende Holzarbeiten
Pergamentieren und Beschichten
Herstellen von Gipsmodellen negativ und positiv
Anprobieren
Lesen von Werkzeichnungen und Herstellen von

einfachen Werkskizzen
Kenntnis des Oberflächenschutzes
Kenntnis der Gießharztechnik
Facheinschlägige Kenntnis der Anatomie, ein-

schließlich Fachausdrücke
Kenntnis des Baues und der Funktion der

gebräuchlichsten orthopädischen Apparate,
Heilbehelfe und Prothesen

Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag
ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete
Person 2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 3 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 4 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 5 Lehrlinge

5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 6 Lehrlinge

von der 6. bis 50.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf jede Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 3 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 5 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 7 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu
zählen; ebenso nicht Lehrlinge, denen unter An-
wendung der §§ 28 und 29 Berufsausbildungs-
gesetz mindestens zwei Lehrjahre ersetzt werden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig aus-
gebildeten Personen sind Personen nicht an-
zurechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Per-
sonen, die als fachlich einschlägig ausgebildet für
mehr als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei
der Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe an-
zurechnen; wenn jedoch nur eine einzige im
Betrieb beschäftigte Person, die die erforderlichen
fachlichen Kenntnisse zur Ausbildung für meh-
rere Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe
geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Ver-
hältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern ein Ausbilder bestellt wurde, der aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut ist,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.
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Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der
Lehrlinge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 13

Ausbildungsvorschriften

für den Lehrberuf S a t t l e r u n d R i e m e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu ver-
wendenden Werkzeuge, Maschinen, Geräte und
Arbeitsbehelfe

Kenntnis der Roh- und Hilfsstoffe, ihrer Eigen-
schaften, Verarbeitungs- und Verwendungs-
möglichkeiten

Messen, Einteilen, Vorzeichnen
Anfertigen von Arbeitsmustern
Anzeichnen
Zuschneiden
Stanzen, Pressen
Handschärfen, Schiften, Kantenabziehen, Putzen,

Reifein
Schaben und Aufrauhen des Leders
Zurichten von Nähfäden und -riemen
Kleben, Nieten und Nageln
Handnähen mit Faden (2 Nadeln) und Riemen
Maschinnähen
Riemenverbindungen
Ausführen einfacher Polster- und Füllarbeiten
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete
Person 2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 3 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 4 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 5 Lehrlinge

5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 6 Lehrlinge

von der 6. bis 50.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf jede fachlich einschlägig
ausgebildete Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 3 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 5 fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling
Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den

letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu
zählen; ebenso nicht Lehrlinge, denen unter An-
wendung der §§ 28 und 29 Berufsausbildungs-
gesetz mindestens 1 Lehrjahr ersetzt wurde.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig aus-
gebildeten Personen sind Personen nicht an-
zurechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Per-
sonen, die als fachlich einschlägig ausgebildet für
mehr als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei
der Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe an-
zurechnen; wenn jedoch nur eine einzige im
Betrieb beschäftigte Person, die die erforderlichen
fachlichen Kenntnisse zur Ausbildung für meh-
rere Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe
geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Ver-
hältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der
Lehrlinge nicht überschreiten.
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Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 14

Ausbildungsvorschriften

für den Lehrberuf Wirkwarenerzeuger

Berufsbild

Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigen-
schaften, Verwendungs- und Bearbeitungs-
möglichkeiten

Handhaben und Instandhalten der zu ver-
wendenden Maschinen, Geräte und Einrich-
tungen

Wirken auf einschlägigen Wirkmaschinen
Einhängen und Aufstoßen
Nadel- und Platinenrichten
Bestimmen der Wirkart
Einrichten der einschlägigen Wirkmaschinen
Einstellen und Regeln der Warenfestigkeit, der

Fadenspannung, des Abzuges
Einstellen der Fadenführer
Aus- und Einbau einfacher Maschinenteile ent-

sprechend den Betriebsanleitungen
Erkennen und Beheben von Wirkfehlern
Übertragen von Mustern
Berechnen der Reihenzahl und des Gewichtes
Kenntnis des Repassierens
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1— 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 3 Lehrlinge

6— 10 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 4—6 Lehrlinge

11— 20 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen auf je 2 weitere fachlich
einschlägig ausgebildete Personen

1 weiterer Lehrling
21— 40 fachlich einschlägig ausgebildete

Personen auf je 3 weitere fachlich
einschlägig ausgebildete Personen

1 weiterer Lehrling
41—100 fachlich einschlägig ausgebildete

Personen auf je 4 weitere fachlich
einschlägig ausgebildete Personen

1 weiterer Lehrling
über 101

fachlich einschlägig ausgebildete Personen
auf je 5 weitere fachlich einschlägig
ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling
Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den

letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu
zählen; ebenso nicht Lehrlinge, denen unter An-
wendung der §§ 28 und 29 Berufsausbildungs-
gesetz mindestens 2 Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig aus-
gebildeten Personen sind Personen nicht an-
zurechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Per-
sonen, die als fachlich einschlägig ausgebildet für
mehr als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei
der Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe an-
zurechnen.

Besitzt ein Ausbilder, der ausschließlich mit
Ausbildungsaufgaben betraut ist, die erforder-
lichen Fachkenntnisse zur Ausbildung in meh-
reren Lehrberufen, so wird er der Ermittlung
der Verhältniszahl jeweils in den Lehrberufen
zugrunde gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden
soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der
Lehrlinge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.


